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S T E U E R N

Quellensteuer zurückfordern lohnt sich oft nicht
Die Rückforderung von 
 Kapitalertragssteuern auf 
Dividenden und Zinsen von 
ausländischen Aktien und 
Obligationen ist für Anleger 
oft unattraktiv – wegen 
happiger Gebühren.

 ‰ Auf Dividenden und Zinsen 
 fallen in der Schweiz 35 Prozent 
Verrechnungssteuer an. Wer seine 
Kapitalerträge korrekt versteuert, 
kann diese Verrechnungssteuer an-
schliessend ganz zurückfordern.

Das Prinzip der Verrechnungs- 
beziehungsweise Quellensteuer gilt 
nicht nur in der Schweiz, sondern 
auch in der grossen Mehrheit der 
Länder weltweit. Schweizer, die 
 beispielsweise deutsche Aktien be-
sitzen, unterliegen zunächst eben-
falls der deutschen Quellensteuer. 
Sie beträgt 26,375 Prozent. Bei Ak-
tiendividenden verbleiben 15 Pro-
zent defi nitiv in Deutschland. In 
der Schweiz muss man Ein-
kommensteuern auf die ver-
bleibenden 85 Prozent der Divi-
dendenerträge zahlen.

Das Bundeszentralamt 
in Bonn nimmt Anträge 
auf Erstattung entgegen

Auf deutschen Obligationen blei-
ben die gesamten 26,375 Prozent 
Quellensteuer auf den Zins ertrag in 
Deutschland. In der Schweiz sind 
dann 75 Prozent des Zinsertrags 
steuerpfl ichtig. Schweizer Anleger, 
die deutsche  Aktien besitzen, 
 können also lediglich 11,375 Pro-
zent mit einem nachträglichen 
 Erstattungsantrag zurückfordern. 
Dazu füllt man für Deutschland das 
Formular RD-1 aus und schickt es 

an das Bundeszentralamt für Steu-
ern in Bonn. Beilegen muss man 
eine Beglau bigung des kantonalen 
Steueramts, dass die Vermögens-
erträge in der Schweiz ordentlich 
versteuert  wurden. Ein paar  Wochen 

Die Landesgrenze als finanzielle Hürde: Deutschland verlangt hohe Gebühren 
für die Rückerstattung von Quellensteuern

Kleine Investition, 
grosser Nutzen.

 Umbauen und renovieren

 1. Au� age, 171 Seiten, Fr. 27.–
(Nichtabonnenten Fr. 32.–)

 Erfolgreich als
Kleinunternehmer

 6. Au� age, 168 Seiten, Fr. 27.– 
(Nichtabonnenten Fr. 32.–)

 Pensionierung 
richtig planen

 5. Au� age, 176 Seiten, Fr. 27.–
(Nichtabonnenten Fr. 32.–)

Sie haben die Fragen. 
Wir die Antworten.
Bestellen Sie die Ratgeber auf Seite 34 oder über 
Tel. 044 253 90 70, Fax 044 253 90 71, ratgeber@ktipp.ch
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Quellensteuer zurückfordern lohnt sich oft nicht

später hat man das Geld auf 
seinem Konto.

Doch die Rückforderung der 
11,375 Prozent Quellensteuer auf 
Dividenden ist teuer. Das musste 
auch ein K-Geld-Leser aus Schinz-

nach-Bad AG erfahren. Für die 
Rückforderung der einbehaltenen 
Quellensteuer von 111 Franken 
auf seine Daimler-Aktien hätte er 
eine Gebühr von 120 Franken 
zahlen müssen: 70 Franken für die 
deutsche Steuerbescheinigung 
zuzüglich 50 Franken Bank
gebühren seiner Schweizer De-
potbank.

Ein Verlustgeschäft also. Und 
was den K-Geld-Leser besonders 
ärgert: Obwohl er unter diesen 
Voraussetzungen auf die Rück
forderung verzichtet, muss er 
den  deutschen Rückbehalt von 
11,375 Prozent in der Schweiz als 
Einkommen versteuern.

In Grossbritannien 
und den USA fallen 
keine Gebühren an

Deutschland ist nicht das einzige 
Land, das happige Gebühren für 
die Rückerstattung von Quellen-
steuern verlangt: Bei Rückforde-
rungen aus Finnland fallen Kos-
ten von 77 Franken pro «Tax 
Voucher» (Steuerbescheid pro 
Unternehmen, an dem man 
Aktien hält) an, bei Frankreich 
sind es 105 Franken pro Rück
forderungsantrag. In anderen 
Ländern, wie etwa den USA oder 
Grossbritannien, fallen keine 
solchen Gebühren an.

Tipp: Statt Einzeltitel Anlage-
fonds kaufen. Auch damit kann 
man in ausländische Märkte oder 
einzelne Branchen investieren. 
Besonders thesaurierende Index-
fonds, die den Ertrag sofort 
wieder in den Fonds investieren, 
sind steuerlich attraktiv. Der 
Rückerstattungsaufwand für den 
Einzelanleger entfällt.

� Fredy Hämmerli
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Rückerstattung der Steuer auf Wertschriftenerträge: 
Eine komplizierte Berechnung 

Viele Länder behalten 15 Prozent 
des Bruttoertrags auf Wertschriften 
als Steuer definitiv in der eigenen 
Kasse. In der Schweiz sind darum 
meist nur 85 Prozent des Ertrags 
steuerpflichtig (siehe Hauptartikel). 
Vorerst müssen Anleger in der 
Schweiz aber den gesamten Ertrag 
versteuern, und die so doppelt 
besteuerten 15 Prozent werden 
zurückerstattet. Die Rückerstattung 
erfolgt zum Steuersatz, den man 
durchschnittlich auf sein Ein­
kommen bezahlen muss.

Der Ertrag wird aber nicht vollum­
fänglich besteuert, sondern erst 
nach Abzug von Vermögensverwal­
tungskosten (und allenfalls Schuld­
zinsen für Lombardkredite), die 
anteilsmässig auf diese 15 Prozent 
entfallen. Das Resultat vergleichen 
die Steuerbehörden mit der im 
Ausland entrichteten nicht rück­
forderbaren Quellensteuer (meist 
15 Prozent). Der niedrigere der 
beiden Beträge wird dann als Ver­

gütung angerechnet beziehungs­
weise zurückerstattet. Diese 
Methode nennen die Steuerbeamten 
«Pauschalbesteuerung». Das ist so 
kompliziert, wie es tönt. Alternativ 
bietet das Steuergesetz darum auch 
die Möglichkeit zur «Nettobesteue­
rung». Dabei wird einfach die be­
reits bezahlte Steuer auf die 
85 Prozent Nettoertrag vergütet. Der 
Steuerpflichtige muss dann wählen, 
nach welcher Methode er besteuert 
werden will. 

Die Tabellen unten zeigen als 
Beispiel einen Vergleich der beiden 
Anrechnungsmethoden. Bei Ver­
mögensverwaltungskosten von 
Fr. 1667.– und einer nicht rück­
forderbaren Quellensteuer von 
Fr. 1217.– gelangt der niedrigere 
der beiden Beträge zur Anrechnung. 
In diesem Fall lohnt sich also die 
Nettomethode (Vergütung von 
Fr. 490.50), der Unterschied zur 
Pauschalmethode ist mit 32 Franken 
allerdings gering.  

Berechnungsbasis (Angaben in Franken)

Bruttoertrag aus ausländischen Erträgen   8117.– (100 %)

Nettoertrag (in der Schweiz zu versteuern)   6900.– (85 %)

Nicht rückforderbare Quellensteuer im Ausland   1217.– (15 %)

Durchschnittlicher Steuersatz in der Schweiz (Annahme)   7,108 %

Anrechnung gemäss Pauschalmethode

Bruttoertrag    8117.–

Abzüglich Vermögensverwaltungskosten  –1667.–

Massgebender Nettoertrag    6450.–

Darauf 7,108 % anrechenbare Steuern (= Vergütung)      458.50

Anrechnung gemäss Nettomethode

Bruttoertrag    8117.–

Abzüglich der nicht rückforderbaren Quellensteuer  –1217.–

Nettoertrag    6900.–

Darauf 7,108 % anrechenbare Steuern (= Vergütung)      490.50


